
Ehegatten gleichermaßen zur Ehezerrüttung beigetra
gen haben. Eine mögliche Unterbelegung von Wohn- 
raum und größere Schwierigkeiten bei der Unterbrin
gung des zur Räumung verpflichteten Ehegatten sollten 
Veranlassung geben, das zuständige Wohnraumlen
kungsorgan zu hören (§ 34 Abs. 1 Satz 1 FGB). Es kann 
sich so alsdann auf etwa notwendig werdende Vorkeh
rungen einrichten und im Gerichtsverfahren seine Vor
stellungen darlegen. Auf die Entscheidung über die Zu
teilung der Wohnung und des Hausgrundstücks können 
diese Umstände dann keinen maßgeblichen Einfluß ge
winnen, wenn, wie im vorliegenden Fall gegeben, der 
Rat der Stadt L. selbst keine Bedenken gegen die Zu
teilung der Wohnung an den Verklagten erhob. Das Ge
sagte trifft auch hinsichtlich der Belastung zu, die auf 
die Klägerin im Falle eines von ihr vorzunehmenden 
Umzugs zukommen könnte. Ein solcher Umstand muß 
für das Gericht allenfalls Veranlassung sein, darauf Ein
fluß zu nehmen, daß beim Umzug notwendige Unter
stützung gegeben wird.
Aus den bisherigen Darlegungen ist ersichtlich, daß es 
nicht anging, zunächst über die Ehewohnung zu befin
den und sodann, gewissermaßen als notwendige Kon
sequenz dessen, daß der Klägerin die Wohnung zuge
wiesen wurde, ihr auch das Hausgrundstück zuzuteilen. 
Ein solches Vorgehen kann unter anderen Vorausset
zungen als sie hier Vorgelegen haben — z. B. bei der 
Entscheidung über Wohnung und Mehrfamilienhaus — 
möglicherweise gerechtfertigt sein. Im vorliegenden 
Fall hingegen, der dadurch charakterisiert wird, daß 
die eheliche Wohnung und das gemeinschaftliche Haus
grundstück eine Einheit in dem Sinne bilden, daß die 
Wohnung nicht dem einen und das Grundstück nicht 
dem anderen zugeteilt werden kann, müssen die die 
Wohnung und das Hausgrundstück betreffenden Um
stände im Zusammenhang gewürdigt werden.
Die örtlichen Organe und die Einwohner von L. be
kundeten großes Interesse an dem Streitfall. Das hätte 
für das Bezirksgericht Veranlassung sein müssen, daran 
anknüpfend, gesellschaftlich nützliche Aktivität zu ent
falten und sie für die gesellschaftlich wirksame Lösung 
des Konflikts zu nutzen. Indem das Bezirksgericht die 
Aufgeschlossenheit und Bereitschaft zur Aufklärung 
der Sachumstände, zur erzieherischen Einflußnahme auf 
die Parteien und zur Rechtsfindung und Rechtsver
wirklichung nicht beachtete, ist es seiner Verantwortung 
zur Entwicklung der sozialistischen Demokratie, zur 
Entfaltung des sozialistischen Rechtsbewußtseins und 
der Anerziehung sozialistischer Verhaltensweisen (§ 2 
Abs. 4 FVerfO) nicht nachgekommen.
Aus all diesen Gründen war das Urteil des Bezirksge
richts wegen Verletzung der §§ 34 und 39 FGB und §§ 2 
und 25 FVerfO in dem dargelegten Umfang aufzuhe
ben und die Sache insoweit zur anderweitigen Verhand
lung und Entscheidung an dieses Gericht zurückzuver
weisen. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Orga
nen und unter Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte 
wird das Bezirksgericht die fehlenden Feststellungen 
noch zu treffen und alle maßgeblichen Kriterien in ih
rem Zusammenhang und ihrer Wechselwirkung zu wür
digen haben.
Sollte sich ergeben, daß der Klägerin in absehbarer 
Zeit entsprechender Wohnraum in ihrem Hausgrund
stück in L. zugewiesen werden kann und daß die im 
Zusammenhang mit ihrem Umzug erwachsenden Ver
änderungen keine über das normale Maß hinausge
henden besonderen Schwierigkeiten für sie und die Kin
der mit sich bringen, werden die Wohnung und das 
Hausgrundstück dem Verklagten zuzuteilen sein, zumal 
auch er bei dessen Instandsetzung und Instandhaltung 
maßgeblich beteiligt war. Andernfalls wird die Zutei
lung an die Klägerin zu erfolgen haben.
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